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Behandlung  öffentlich  GD 334/21 
 

Betreff: Investitions- und Sanierungszuschüsse für Vereinssportstätten 
  
Anlagen:   

 
 

Antrag: 
 
Der Bewilligung eines Investitions- und Sanierungszuschusses für die TSG Söflingen 1864 e.V.  - Vorhaben: 
Sanierung Umkleiden, Sanitärbereich und WC-Anlagen Tennisheim - in Höhe von max. 66.115 Euro brutto 
zu bewilligen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Gerhard Semler
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Sachdarstellung: 

 
Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen: Ja 

Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein 

  

MITTELBEDARF 

 

INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG 
(Mehrjahresbetrachtung) 

 ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]  

PRC: 4210-610 Förderung des Sports 
Projekt / Investitionsauftrag: 761042100090 

   

Einzahlungen  €  Ordentliche Erträge  € 

Zur Beschlussfassung anstehende 
Zuschüsse 

66.115 €  Ordentlicher Aufwand  € 

       davon Abschreibungen  € 

   Kalkulatorische Zinsen (netto)  € 
     

Summe 66.115 €  Nettoressourcenbedarf  € 

     

MITTELBEREITSTELLUNG 

1. Finanzhaushalt 2021   2021  

Bereits bewilligte Zuschüsse 
(Mittelbedarf) 
Zur Beschlussfassung anstehende 
Zuschüsse 
Summe 

168.998 € 
 

66.115 € 
 

235.113 € 

 innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei 
PRC  

 € 

Planansatz 2021 
+ EMÜ aus Vorjahr 

665.000 € 
245.200 € 

   

   fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: 
PRC   € 

Deckung Mehrbedarf bei  
PRC  

    

PS-Projekt 7  €  Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln  € 

bzw. Investitionsauftrag 7  €    
     

2. Finanzplanung 2022 ff     

     

Auszahlungen (Bedarf):  €    

i.R. Finanzplanung veranschlagte 
Auszahlungen  € 

   

Mehrbedarf Auszahlungen über 
Finanzplanung hinaus   € 

   

Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung   
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Investitions- und Sanierungszuschüsse 

 
TSG Söflingen 1864 e.V. – Sanierung Umkleiden, Sanitärbereich und WC-Anlagen Tennisheim 
 
Die TSG Söflingen 1864 e.V. hat am 27.05.2021 einen Zuschussantrag für die Komplettsanierung der 
Umkleiden, des Sanitärbereichs und der WC-Anlagen im Tennisheim beantragt. 
 
Die Tennis-Umkleiden und sanitären Anlagen sind aufgrund ihres Alters (über 20 Jahre alt) stark 
renovierungsbedürftig. Unter anderem sind Fliesen ausgebrochen, Fugen undicht, Armaturen, WCs  und 
Waschbecken veraltet und beschädigt sowie Fenster undicht. 
Laut vorliegendem Angebot belaufen sich die Kosten für die komplette Sanierung auf insgesamt 132.230 
Euro brutto.  
 
Bei dieser Baumaßnahme sind nach Prüfung durch den WSLB die Gesamtkosten in Höhe von 132.230 Euro 
brutto zuwendungsfähig.  
 
Aus städtischer Sicht handelt es sich bei dieser Baumaßnahme der TSG Söflingen 1864 e.V. nach Ziffer B1, 
II, Nr.2 der geltenden städtischen Sportförderrichtlinien um eine Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahme 
über 80.000 Euro brutto. 
Der städtische Zuschuss berechnet sich damit wie folgt: 
 
Grunddaten für die Berechnung des städtischen Zuschusses 
Gesamtkosten netto 111.118 Euro 
zuzüglich 19% MwSt. 21.112 Euro 
Gesamtkosten brutto 132.230 Euro 
zuwendungsfähige Kosten laut WLSB 132.230 Euro 
voraussichtlicher WLSB-Zuschuss (30 %) 39.669 Euro 
 
Berechnung städtischer Zuschuss 
Gesamtkosten brutto  132.230 Euro 
abzüglich 20% Eigenanteil Verein - 26.446 Euro 
abzüglich WLSB-Zuschuss   - 39.669 Euro 
 
städtischer Zuschuss brutto  66.115 Euro 
 abzüglich Vorsteuerabzugsberechtigung  
 
Der Verein ist nach aktuellem Stand nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Ein entsprechender Nachweis 
vom Finanzamt steht noch aus. Die Vorsteuer wird gegebenenfalls bei der Abrechnung der Maßnahme 
berücksichtigt und entsprechend beim Zuschuss in Abzug gebracht.  
Die Finanzierung des berechneten Eigenanteils in Höhe von 26.446 brutto Euro wurde vom Verein 
nachgewiesen. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der TSG Söflingen 1864 e.V. einen Zuschuss in Höhe von max. 66.115 Euro brutto 
zu gewähren. 
 
Über den vorstehend genannten Zuschussantrag wird in der Vorstandssitzung des Stadtverbandes für 
Sport am 05. Oktober 2021 beraten und abgestimmt. Das Ergebnis wird in der Sitzung von der Abteilung 
Bildung und Sport mitgeteilt.  
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